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1. Energienutzungsplan

Warum ist das wichtig?
Wo wird in der Kommune wie viel Wärme erzeugt und
verbraucht? Welche Energieträger werden dazu genutzt? 
Ein Energienutzungsplan gibt der Kommune den komplet-
ten energetischen Überblick und damit eine valide Ent-
scheidungsgrundlage für den Weg zur Klimaneutralität 
bis 2050.

Gesetzliche Grundlage
„Richtlinien zur Förderung von Energiekonzepten und 
kommunalen Energienutzungsplänen“ des StMWi vom 
21.02.2019.

Das steht drin
Die Erstellung eines (Teil-)Energienutzungsplans wird mit 
bis zu 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert.

Pflicht oder Kür? 
Die Maßnahme ist freiwillig.

Was bedeutet das für die Kommune?
Die Kommune erhält ein detailliertes Bild, wo in ihrem 
Gebiet welche Energiebedarfe und -potenziale bestehen 
und welche Maßnahmen für eine klimaneutrale Energie-
versorgung sinnvoll sind.

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte …
Im Hinblick auf die kommenden CO2-Bepreisung fossiler 
Energien und der immer stärker sichtbar werdenden 
Klimakatastrophe ist die genaue Kenntnis der energe-
tischen Situation einer Kommune für die zukünftige 
Entwicklung unerlässlich.

Anforderungen an das Budget 
Je nach Größe der Kommune 30 – 80 T € (Eigenanteil).

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ Erstellung des Energienutzungsplans oder Teil-Energie-

nutzungsplans
	▪ Fördermittelberatung + Beantragung von Fördermitteln

 

2. Förderprogramm 
„Heizen mit erneuerbaren Energien“

Warum ist das wichtig?
Die Wärmeversorgung von Gebäuden ist in Deutschland 
immer noch ein großer CO2-Emittent. Es ist daher (nach 
der energetischen Gebäudesanierung) wichtig, die 
Heiz-ungen auf erneuerbare Energien umzustellen und 
der gesetzlichen Pflicht der Kommunen zur Umstellung 
nachzukommen.

Rechtliche Grundlage
BMWi-Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 
30. Dezember 2019 (Fundstelle: BAnz AT 31.12.2019 B3)

Das steht drin
Die Fördersätze für Heizungen mit erneuerbaren Energien 
wurden nochmals erhöht (Solarthermieanlage oder Gas-
Hybridanlage 30 %, Biomasseanlage, Wärmepumpen-
anlage oder EE-Hybridanlage je 35 %). 
Wenn dabei eine Ölheizung abgelöst wird, erhöht sich 
die Förderung für eine Gas-Hybridanlage, Biomasse-
anlage, Wärmepumpenanlage oder EE-Hybridanlage 
nochmals um 10 %-Punkte.

Pflicht oder Kür?
Die Förderung wird nur gewährt, wenn der Heizungs-
tausch freiwillig vorgenommen wird. Muss eine Heizanlage 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z.B. EnEV) ersetzt 
werden, entfällt jegliche Förderung.

Was bedeutet das für die Kommune?
Die Kommune, die jetzt die Heizanlagen in ihren Liegen-
schaften modernisiert, kann erhebliche Fördermittel in 
Anspruch nehmen. 
Für Gebäude, die noch nicht energetisch untersucht 
bzw. saniert sind, empfiehlt sich vorab eine Energiebe-
ratung nach dem Förderprogramm „Energieberatung für 
kommunale Nichtwohngebäude“. Die Förderung beträgt 
hier 80 % der förderfähigen Kosten.

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte… 
Ganz einfach: Günstiger wird’s nicht. Wenn’s ganz dumm 
läuft, muss ein Heizkessel sowieso raus, dann entfällt die 
Förderung.

Anforderung an das Budget 
Je nach Heizanlage 20.000 € - 100.000 €

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ kostenlose systemische Erstberatung
	▪ Identifikation der in Frage kommenden Heizkessel
	▪ Fördermittelberatung und -akquisition
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3. Fördersätze der „Kommunalrichtlinie“ 
um 10 % erhöht

Warum ist das wichtig?
Das Bundesumweltministerium fördert strukturelle 
kommunale Maßnahmen, die langfristig die CO2- 
Emissionen reduzieren. Je eher man sie beginnt, desto 
früher haben sie sich amortisiert.

Gesetzliche Grundlage
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im 
kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ des BMU 
vom 22. Juli 2020

Das steht drin
Förderfähig sind im kommunalen Zusammenhang u.a.:
	▪ Beratung und Konzepte zu Energiesparmodellen 	

(z.B. Energieeinsparcontracting)
	▪ Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement
	▪ Aufbau und Betrieb von Energie- und Umweltmanage-

mentsystemen
	▪ Investitionen in effiziente Außen-, Innen- und Straßen-

beleuchtung
	▪ Maßnahmen zum Thema „Nachhaltige Mobilität“

Die Förderquote beträgt je nach Maßnahme i.d.R. 
zwischen 20 % und 65 %. Finanzschwache Kommunen 
erhalten zwischen 25 % und 90 %. Für Anträge, die 
im Zeitraum vom 01.08.2020 bis 21.12.2021 gestellt 
werden, erhöhen sich die Förderquoten linear um 10 %- 
Punkte.

Pflicht oder Kür? 
Alle Maßnahmen sind freiwillig, aber sinnvoll.

Was bedeutet das für die Kommune?
Wer jetzt Maßnahmen umsetzt, stärkt die regionale 
Wirtschaft, erhält eine höhere Förderung und schützt 
das Klima.

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte… 
Die erhöhte Förderung läuft zum 31.12.2021 aus.

Anforderungen an das Budget 
Hängt vom Umfang der Maßnahme ab.

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ Lichtplanung 
	▪ Ausschreibungen der Leuchten
	▪ Begleitung der Baumaßnahmen, 
	▪ Energieeinsparcontracting
	▪ Klimaschutzkonzept
	▪ Fördermittelberatung und -akquisition
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4. Förderung kommunaler Netzwerke
zum Zweck des Klimaschutzes

Warum ist das wichtig?
Im Netzwerk profitieren Kommunen gegenseitig von 
ihren Erfahrungen. Sie können so unnötige Kosten 
vermeiden und gleichzeitig Planungskosten teilen.  

Gesetzliche Grundlage
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im 
kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ des BMU 
vom 22. Juli 2020, Punkt 2.5

Das steht drin
Aufbau und Betrieb von kommunalen Netzwerken mit 
mindestens 6 Akteuren in den Bereichen Klimaschutz, 
Energieeffizienz, Ressourceneffizienz oder Mobilität 
werden
	▪ in der Gewinnungsphase (= Netzwerkaufbau) mit 100 % 

der Kosten für das Netzwerkmanagement
	▪ in der Netzwerkphase (= inhaltliche Arbeit) 60 % der 

Kosten für das Netzwerkmanagement 
gefördert. Bei Antragstellung zwischen dem 01. August 
2020 und dem 21. Dezember 2021 erhöht sich die 
Förderquote linear um 10 %-Punkte.

Pflicht oder Kür? 
Die Maßnahme ist freiwillig.

Was bedeutet das für die Kommune?
Netzwerke erleichtern den internen Wissensaufbau. 
Gemeinsam geplante Maßnahmen sind i.d.R. günstiger 
für alle.

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte…
Klimaschutz, Energieeffizienz und Mobilität sind Schlüssel-
faktoren für die Entwicklung der Kommune. Je höher die 
Effizienz, umso geringer Ihre langfristigen Energiekosten. 
Die erhöhte Förderung für die Netzwerkphase ist ein zu- 
sätzlicher Anreiz.

Anforderungen an das Budget 
In der Gewinnungsphase: 0 € (da 100 % Förderung).
In der Netzwerkphase: 10.000 – 30.000 € p.a. in Abhän-
gigkeit von Art und Größe des Netzwerks.

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ Aufbau und Organisation des Netzwerks
	▪ Netzwerkmanagement
	▪ Fördermittelberatung und -akquisition



5. Eigenversorgung: 
Mehr Ertrag aus kommunalen PV-Anlagen 

Warum ist das wichtig?
Eine PV-Anlage, die zur Eigenversorgung des Gebäudes 
auf dem Dach installiert ist, erwirtschaftet deutlich mehr 
Ertrag als eine, deren Strom volleingespeist wird. Es lohnt 
sich also zu prüfen, welche Variante der Inwertsetzung 
für die Dachfläche eines kommunalen Gebäudes am 
sinnvollsten ist.

Gesetzliche Grundlage
	▪ Regelung zu PV-Anlagen: EEG
	▪ Regelungen zu Umsatzsteuer: § 2b UStG i.V.m. 	

MwStSystRL 

Das steht drin
	▪ EEG: Einspeisevergütung
	▪ UStG: Kommunen werden Unternehmen steuerlich 

gleichgestellt, wenn sie unternehmerisch tätig sind  
oder eine Wettbewerbsverzerrung vorliegt.

Pflicht oder Kür?
Die Maßnahme ist verpflichtend seit 01.01.2017, aber es 
gibt eine Übergangsfrist bis 31.12.2022 (die möglicher-
weise Corona-bedingt nochmals verlängert wird).

Was bedeutet das für die Kommune?
Die Kommune sollte vor der Investition in eine eigene 
PV-Anlage die Umsetzung des §2b UStG vollzogen haben. 
Kommunen, die den (umsatzsteuerpflichtigen) Betrieb 
eigener PV-Anlagen scheuen, verpassen lukrative 
Projekte.

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte…
Die Pflicht zur Umstellung kommt zum 01.01.2023 – wer 
sich jetzt schon darum kümmert, kann früher profitieren.

Anforderungen an das Budget 
Das hängt von der Größe der Kommune ab.

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ Konfiguration der PV-Anlage
	▪ Beratung zum Umsatzsteuerabzug

 

6. Energiecoaching Plus

Warum ist das wichtig?
Energiesysteme sind komplex – manchmal sieht man 
den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein Energiecoach 
hilft beim Auffinden relevanter Energiethemen in Ihrer 
Kommune.

Gesetzliche Grundlage
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie 

Das steht drin
Das Energiecoaching Plus richtet sich an kleine und mittlere 
Kommunen. Es unterstützt sie bei der Definition und 
Umsetzung von Projekten wie:
	▪ Schulung von Gebäudeverantwortlichen und -nutzern
	▪ Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
	▪ Energetischen Sanierung und Optimierung kommunaler 

Liegenschaften
	▪ Einführung eines kommunalen Energiemanagements
	▪ Beantragung von Förderungen, Ausschreibungen und 

Vergaben zur Umsetzung der Energiewende vor Ort
	▪ Maßnahmen im Bereich der energieeffizienten und 

klimafreundlichen Mobilität
	▪ Objekt- oder maßnahmenbezogenen Wirtschaftlich-

keits- bzw. Machbarkeitsstudien

Pflicht oder Kür? 
Die Maßnahme ist freiwillig.

Was bedeutet das für die Kommune?
Energiecoaching stärkt das Bewusstsein für Energie-
themen und erleichtert die Beschlussfassung. 

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte… 
Pro Förderperiode können 10 – 15 Kommunen ein Energie-
coaching in Anspruch nehmen. Die nächste Förderperiode 
startet voraussichtlich 2021. 

Anforderungen an das Budget 
Pro Kommune werden maximal 2 x 5 Beratertage finanziert.

4



7. LfA Förderbank Bayern finanziert 
kommunale Infrastrukturmaßnahmen

Warum ist das wichtig?
Energieeffiziente Infrastruktur spart langfristig Betriebs-
kosten und CO2-Emissionen.

Gesetzliche Grundlage
Merkblatt „Infrakredit Kommunal“ und Merkblatt „Infra-
kredit Energie“  der LfA Förderbank Bayern 

Das steht drin
Die LfA Förderbank reicht Kredite der KfW-Bank weiter 
und reduziert dabei den Zinssatz; auch 2, 3 oder 5 
tilgungsfreie Jahre sind möglich.

Infrakredit Energie: Finanzierung (vergünstigter Zinssatz) 
von Investitionen in die kommunale Infrastruktur zur 
allgemeinen Energieeinsparung und Umstellung auf 
erneuerbare Energieträger

Infrakredit Kommunal: Finanzierung (vergünstigter 
Zinssatz) von Maßnahmen der allgemeinen Energie-
einsparung und Umstellung auf umweltfreundliche 
Energieträger (sofern nicht über Infrakredit Energie 
förderfähig)

Pflicht oder Kür? 
Die Maßnahme ist freiwillig.

Was bedeutet das für die Kommune?
Die Kommune kann Investitionen in die Infrastruktur 
früher umsetzen und hat langfristig Zinssicherheit. 
Das senkt die Betriebskosten dauerhaft. 

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte… 
Maßnahmen, die ggf. ohnehin nötig sind, können so 
zinsverbilligt durchgeführt werden.

Anforderungen an das Budget
Infrakredit Kommunal und Infrakredit Energie: bis 2 Mio.€ 
100 % Finanzierung, danach 50 %. Maximal 4 Mio. € 
(Infrakredit Energie)

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ Definition und Priorisierung der erfolgversprechenden 

Projekte
	▪ Projektentwicklung und -umsetzung

 

8. Förderprogramm „Dorferneuerung“

Warum ist das wichtig?
Die Dorferneuerungsrichtlinie hilft Kommunen bei der 
Modernisierung. Sie fördert die Neugestaltung öffent-
licher Räume und Verbesserung der Infrastruktur. Das 
umfasst auch die Wärmeversorgung. 

Gesetzliche Grundlage
Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR) des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (StMELF) 

Das steht drin
In ländlich strukturierten Gemeinden oder Gemeinde-
teilen (bis 2.000 EW) können Projekte der Dorferneuerung 
mit bis zu 50 %, in Einzelfällen mit bis zu 90 % gefördert 
werden. Darunter fallen auch Anlagen zur umweltfreund-
lichen oder klimaschützenden Ver- und Entsorgung (z.B. 
kleine Nahwärmenetze), sofern sie erneuerbar beheizt 
werden. 

Die Maßnahme ist kumulierbar mit anderen, auch 
kumulierbaren Förderprogrammen.

Pflicht oder Kür? 
Die Maßnahme ist freiwillig.

Was bedeutet das für die Kommune?
Für energetische Projekte steht nun ein weiteres Förder-
programm zur Verfügung. Das ist ein wichtiger Faktor für 
die Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

Warum man sich jetzt darum kümmern sollte… 
Im ländlichen Raum bestehen oft hohe Potenziale für 
die energetische Nutzung von Biomasse. Die Förderung 
erleichtert Projekte, die eine Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern verringern und die Wertschöpfung dieser 
Potenziale in der Region lassen.

Anforderungen an das Budget 
Je nach Maßnahme ab 25 T € (geringerwertige 
Maßnahmen werden nicht gefördert).

So kann endura kommunal Sie unterstützen  
	▪ Potenzialermittlung
	▪ Ermittlung des Anschlussinteresses an ein Nahwärme-

netz
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endura kommunal GmbH
Dr.-Schmidt-Straße 7
95632 Wunsiedel

info@endura-kommunal.de
www.endura-kommunal.de

Haftungsausschluss: In diesem Planungskompass haben 
wir die relevanten Rechtsgrundlagen nach sorgfältiger 
Recherche gekürzt zusammengefasst. Für Details konsul-
tieren Sie bitte die jeweils genannten Gesetze und Para-
graphen. endura kommunal übernimmt für die Inhalte 
und Vollständigkeit keine Gewähr.

Ihr Ansprechpartner

Christian Kaiser
Telefon: 09232 181 9073


